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1. Kapitel Problemstellung und Ziel der Arbeit 

Vereinbarungen über Immaterialgüter sind heute aufgrund der technologischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung ein wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftslebens. 
Verträge über die Nutzung und Übertragung von immateriellen Gütern sind aus 
einer auf Wissen basierenden Volkswirtschaft wie Deutschland, die durch ständige 
Innovation am globalen Markt bestehen muss, daher von enormer Bedeutung1.  

Für zunehmend komplexer werdende Güter besitzt der Hersteller vielfach nicht 
mehr alle notwendigen Immaterialgüterrechte oder das erforderliche Wissen zur 
Produktion, so dass eine Vereinbarung über die Nutzung von Rechten oder des 
Know-hows Dritter nötig ist2. Diese Verträge ermöglichen es dem Inhaber des Im-
materialgüterrechts oder Know-hows oftmals erst, den wirtschaftlichen Wert eines 
Immaterialguts zu realisieren. Da häufig ein dauerhafter Übergang des Immaterial-
guts vom Inhaber nicht gewollt ist oder vom Vertragspartner nicht für erforderlich 
gehalten wird, sind solche Vereinbarungen in den meisten Fällen Lizenzverträge. 
Daneben bestehen auch andere Motive für den Abschluss von Lizenzverträgen. 
Möglicherweise kann der Lizenzgeber das immaterielle Gut mangels ausreichender 
finanzieller Mittel nicht selbst nutzen und will es durch den Vertragsabschluss ver-
werten, ohne seine Rechte zu verlieren. Die geringeren Kosten für die Herstellung 
im Ausland oder Einfuhrbestimmungen in manchen Ländern können dazu führen, 
dass Lizenzen ins Ausland an dort ansässige Unternehmen vergeben werden. Der-
artige Verträge führen dann zu dem Ergebnis der bestmöglichen Verbreitung und 
Nutzung des immateriellen Guts3.  

Lizenzverträge sind nicht mehr auf die „klassischen“ Bereiche wie die Lizenzie-
rung von Patenten oder technischen Innovationen und Industriezweige wie dem 
Pharmabereich oder Anlagenbau beschränkt. Sie treten auch in zahlreichen anderen 
Gebieten in Erscheinung. Zu nennen ist etwa der Kulturbereich, mit der wirtschaft-
lich immer bedeutsamer werdenden Zweitverwertung in Form von Produkten, die 
das Werk ergänzen4. Dank Lizenzverträgen können Dritte bekannte Markenzeichen 

                                                 
1 Klawitter/Hombrecher, WM 2004, S. 1213, 1213; Zenhäusern, Lizenzvertrag, S. 68. Im Jahr 2007 beliefen sich 
die Ausgaben der deutschen Wirtschaft für Patente und Lizenzen aus dem Ausland auf insgesamt 7092 Millionen 
Euro, dem stehen Einnahmen aus dem Handel mit Patenten und Lizenzen von 5382 Millionen Euro gegenüber, 
siehe Deutsche Bundesbank, Zahlungsbilanzstatistik November 2008, S. 22; dies., Technologische Dienstleis-
tungen in der Zahlungsbilanz, S. 15 ff. mit einer genauen Aufschlüsselung nach Wirtschaftszweigen und weite-
ren Ländern. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Werte nicht vollständig sind, da Verträge, die nicht zu 
Zahlungen führen, nicht erfasst werden, Deutsche Bundesbank, Technologische Dienstleistungen in der Zah-
lungsbilanz, S. 6.  
2 von Hardenberg, Süddeutsche Zeitung vom 15.02.2006, S. 20. 
3 WIPO, WIPO PUBLICATION NO. 489 (E), S. 172. 
4 Ein Beispiel ist die Vermarktung der „Star Wars“ -Reihe unter anderem durch Spielwaren und Computerspiele. 
Die Einnahmen aus dem Merchandising betragen neun Milliarden US-Dollar, an den Kinokassen haben die „Star 
Wars“-Filme dagegen „nur“ 3,4 Milliarden US-Dollar eingespielt, Kniebe, Der Skywalker, 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/895/51844/, letzter Zugriff 25.06.2009. 

http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/895/51844
http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/895/51844
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für neue, eigene Produkte verwenden5. Auch die Nutzung von Software wird bei-
spielsweise durch Lizenzverträge ermöglicht6. 

A) Problemstellung 

Der Lizenzvertrag ist nicht als spezieller Vertragstyp normiert, so dass spezielle 
Regelungen für die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und rechtliche  
Lösungen für typische Problemstellungen in der Vertragsabwicklung fehlen7. So-
weit Störungen bei Erbringung der vertraglichen Leistungen auftreten, sind daher 
grundsätzlich die allgemeinen Bestimmungen des Schuldrechts, die für alle nicht 
speziell geregelten Vertragstypen gelten, anzuwenden.  

Zugleich unterscheiden sich die auftretenden Störungen bei Lizenzverträgen auf-
grund der Eigenart des zugrunde liegenden Vertragsgegenstands, dem immateriel-
len Gut und der Verbindung mit dem jeweiligen Immaterialgütergesetzen, signifi-
kant von Problemen bei anderen Verträgen. Typische Konfliktfelder sind etwa die 
Vernichtung des Lizenzgegenstands, dass die erwünschten Ergebnisse nicht erzielt 
werden oder dass Dritte Rechte am Lizenzgegenstand geltend machen. Die heran-
zuziehenden Regeln des allgemeinen Schuldrechts berücksichtigen aber die spe-
ziellen Wertungen des Immaterialgüterrechts nicht ausreichend, so dass die Lösun-
gen bei Leistungsstörungen nicht immer zufrieden stellend sind.  

Lizenzverträge werden zunehmend grenzüberschreitend abgeschlossen, nicht zu-
letzt bedingt durch das Fortschreiten des Binnenmarkts innerhalb der Europäischen 
Union (EU), was die Lösung auftretender Störungen nochmals erschwert. Falls die 
Parteien keine Wahl hinsichtlich des anzuwendenden Rechts treffen, ist es oft vom 
Einzelfall abhängig, welches nationale Recht im Streitfall zur Anwendung kommt. 
Dann kann es dazu kommen, dass der Vertrag und die Behandlung von Leistungs-
störungen nach einem nationalen Rechtsstatut zu beurteilen ist, das dem Willen der 
Vertragsparteien nicht gerecht wird.  

Daher wird bei grenzüberschreitenden Lizenzverträgen meist das Heimatrecht einer 
der Parteien oder aber eines vermeintlich „neutralen“ Drittlands, etwa der Schweiz, 
vereinbart. Dies birgt die Gefahr, dass ein für eine oder gar beide Vertragsparteien 
unbekanntes Rechtsstatut gewählt wird8. Hinzu kommt, dass die konkret anzuwen-
dende nationale Rechtsordnung oft keine ausgereifte Lösung für Störungen bei Li-
zenzverträgen bietet9. Um entsprechende Vorsorge zu treffen, ist die Vertragsges-
taltung regelmäßig sehr ausführlich, was aufgrund der nötigen Beratung zu einer 
Steigerung der Transaktionskosten führt. Durch diese Kosten, die prohibitiv wirken 
können, wird die eigentlich erwünschte Nutzung des immateriellen Guts behindert. 

                                                 
5 Hilty, Vermögensübertragung, in: Zobl/von der Crone (Hrsg.), FS Zobl, S. 565, 565 und dortige Fn. 2. 
6 Die rechtliche Einordnung von Softwareverträgen ist strittig, umfassend dazu Hilty, MMR 2003, S. 3, 6 ff. und 
S. 10 ff.; Groß, Lizenzvertrag, Rn. 11. 
7 Die fehlende spezielle Regelung durch ein Immaterialgütervertragsrecht in Deutschland bedauern Pahlow, WM 
2008, S. 2041, 2041 und Ahrens, GRUR 2006, 617, 623.  
8 Dazu etwa Brödermann, ZEuP 2007, S. 304, 307 ff. 
9 So bietet etwa die deutsche Rechtsordnung keine einfachen Lösungen an, siehe etwa Ahrens, der daher die 
Schaffung eines entsprechenden Gesetzes für sinnvoll erachtet, Ahrens, GRUR 2006, S. 617, 623 ff. 
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Zwar bestehen für einige grenzüberschreitende Verträge spezielle Kodifikationen, 
um die angesprochenen Probleme zu lösen, wie etwa das UN-Kaufrecht über den 
internationalen Warenkauf (CISG). Diese erfassen aber meist nur einzelne Ver-
tragstypen. So erfasst das UN-Kaufrecht ausschließlich Kaufverträge, Art. 1 Abs. 1 
CISG. Auf Ebene der EG bestehen bisher keine umfassenden allgemeinen Bestim-
mungen für Leistungsstörungen bei grenzüberschreitenden Verträgen, sondern nur 
sektorale Maßnahmen bei Einzelproblemen10. Eine spezielle Kodifikation für 
grenzüberschreitende Immaterialgüterverträge existiert derzeit nicht.  

Jedoch bestehen seit mehreren Jahren Überlegungen auf europäischer Ebene, ob 
nicht eine umfassende horizontale europäische Regelung auf dem Gebiet des Zivil-
rechts geboten ist. Nachdem das EP erstmals 1989 die Schaffung eines europäi-
schen Zivilgesetzbuchs forderte, wurde zwischenzeitlich auch die Kommission auf 
diesem Gebiet aktiv11. Danach ist zunächst die Erarbeitung des so genannten „Ge-
meinsamen Referenzrahmens“ beabsichtigt, der Begrifflichkeiten und abstrakte 
rechtliche Konzepte beinhalten soll. Daneben wird untersucht, ob eine nicht sektor-
spezifische Maßnahme, ein so genanntes „optionales Instrument“, zur Problem-
lösung beitragen könnte, von Seiten der Europäischen Kommission wird bei diesem 
optionalen Instrument aber nicht an den Erlass eines „Europäischen Zivilgesetz-
buchs“ gedacht12.  

Zusätzlich wurden in den letzten Jahren zahlreiche unabhängige private For-
schungsgruppen gegründet, deren Ziel die Schaffung allgemeiner Regeln für Euro-
pa ist oder die zumindest durch ihre Forschung ein gemeinsames Rechtsverständnis 
fördern wollen. Diese Initiativen beschränken sich nicht auf den Bereich des allge-
meinen Schuldrechts, sondern umfassen auch andere Bereiche des Zivilrechts. Die 
Ergebnisse dieser Gruppen sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von rein rechts-
vergleichenden Darstellungen in Form von Lehrbüchern bis hin zu Entwürfen von 
Kodifikationen.  

Auf den Vorschlag der Kommission13 haben sich einige der wissenschaftlichen 
Initiativen zusammengeschlossen, um den so genannten „wissenschaftlichen 
Entwurf des Gemeinsamen Referenzrahmen“, den „Draft Common Frame of 
Reference“ zu entwickeln. Der Regeltext wurde Ende 2008 fertig gestellt und der 
                                                 
10 Mitteilung der Kommission: Europäisches Vertragsrecht, KOM (2001) 398 endgültig vom 13.09.2001, S. 2 
und S. 12 Nr. 35. Siehe die Mitteilung der Kommission: Ein kohärenteres Europäisches Vertragsrecht – Ein Ak-
tionsplan, KOM (2003) 68 endgültig vom 12.02.2003, S. 2, 18; Riedl, Vereinheitlichung des Privatrechts, S. 122 
ff. m. w. N. So wurde für den Bereich des Verbrauchsgüterkaufs die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Verbrauchs-
güterkaufrichtlinie 1999/44/EG, ABl. L 171 vom 07.07.1999, S. 12-16 geschaffen). 
11 Bericht des EP: weiteres Vorgehen, A6-0055/2006 vom 02.03.2006; Entschließung des EP: Bemühungen um 
eine Angleichung des Privatrechts, ABl. C 158 vom 26.06.1989, S. 400. Siehe auch die Mitteilung der Kommis-
sion: Europäisches Vertragsrecht, KOM (2001) 398 endgültig vom 13.09.2001; Mitteilung der Kommission: Ein 
kohärenteres Europäisches Vertragsrecht – Ein Aktionsplan, KOM (2003) 68 endgültig vom 12.02.2003; Bericht 
der Kommission: Zweiter Fortschrittsbericht, KOM (2007) 447 endgültig vom 25.07.2007. 
12 Mitteilung der Kommission: Ein kohärenteres Europäisches Vertragsrecht – Ein Aktionsplan, KOM (2003) 68 
endgültig vom 12.02.2003, S. 17 ff. und S. 27 ff.; Mitteilung der Kommission: Europäisches Vertragsrecht und 
Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands, Kom (2004) 651 endgültig vom 11.10.2004, S. 9. Es ist um-
stritten, ob überhaupt eine Regelung auf dem Gebiet des Zivilrechts angebracht ist und was die Kompetenz-
grundlage für ein Handeln der europäischen Gemeinschaft sein könnte.  
13 Mitteilung der Kommission: Europäisches Vertragsrecht und Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitz-
stands, Kom (2004) 651 endgültig vom 11.10.2004, S. 10. 
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entwickeln. Der Regeltext wurde Ende 2008 fertig gestellt und der Kommission 
vorgelegt. Diese wird bei dem geplanten Gemeinsamen Referenzrahmen die wis-
senschaftlichen Ergebnisse zum Teil berücksichtigen14.  

B) Zielsetzung und Aufbau  

Zwar bestehen zahlreiche wissenschaftliche Projekte, die auf eine weitere Verein-
heitlichung des Privatrechts innerhalb Europas abzielen. Die Frage ist, welche Pro-
jekte im Bereich des allgemeinen Schuldrechts praktisch anwendbar sind und ob sie 
für den Bereich von Verträgen über immaterielle Güter gerechte und praxistaug-
liche Lösungen bieten, oder ob sich die Regeln im Wesentlichen an Verträgen über 
körperliche Sachen orientieren, so dass eine allgemeine Anwendung nur einge-
schränkt möglich ist. Zur Beantwortung dieser Frage eignet sich besonders die Prü-
fung von typischen Leistungsstörungen eines Lizenzvertrags, da aufgrund der Be-
sonderheiten, die bei diesem Vertrag bestehen, die Stringenz des wissenschaft-
lichen Entwurfs und die praktische Anwendbarkeit gut überprüft werden kann.  

Zunächst wird der Begriff des Lizenzvertrags untersucht, was Vertragsgegenstand 
ist und worin die typischen Leistungspflichten der Parteien bestehen. Anschließend 
wird das heute bestehende Privatrecht auf europäischer Ebene dargestellt, das für 
nicht speziell normierte Verträge gilt. Hier wird auch auf die Forschungsgruppen, 
die auf dem Gebiet des Zivilrechts tätig sind, näher eingegangen und die geeigneten 
Projekte werden zur Prüfung ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt in den darauf fol-
genden Kapiteln. Zunächst werden die ausgewählten Entwürfe der Forschergrup-
pen allgemein untersucht. Die konkrete Anwendung der jeweiligen Regeln auf  
typische Konstellationen von Leistungsstörungen bei Lizenzverträgen folgt im vor-
letzten Kapitel. Zu beachten ist, dass die Kapitel der theoretischen Darstellung und 
der praktischen Anwendung den Verbraucher als Vertragspartei nicht mit einbezie-
hen, da Lizenzverträge typischerweise zwischen Unternehmen abgeschlossen wer-
den.  

 

 

                                                 
14 So der Beitrag der EU-Kommissarin für Verbraucherschutz, Meglena Kuneva, EP Plenardebatten, PV 
01/09/2008 – 22 / CRE 01/09/2008 – 22. 
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2. Kapitel Begrifflichkeiten 

Im folgenden Kapitel wird der Begriff der Leistungsstörung und des Lizenzvertrags 
näher beschrieben, da die genauen Inhalte eines Lizenzvertrags und die Abgren-
zung zu anderen, ähnlichen Vertragstypen nicht offensichtlich sind. Zu untersuchen 
ist auch, ob der Lizenzvertrag durch Regelungen in Rechtsakten der EG näher be-
stimmt wird.  

A) Begriff der Leistungsstörung 

Der Begriff der Leistungsstörung wird weder im europäischen Recht noch in den 
wissenschaftlichen Initiativen auf dem Gebiet des europäischen Privatrechts als 
rechtlicher Begriff gebraucht15. Erstmals gebraucht wurde dieser Ausdruck in 
Deutschland von Heinrich Stoll, der damit einen Gattungsbegriff für mögliche Hin-
dernisse, die einer vertragsgemäßen Erfüllung der versprochenen Verpflichtung im 
Weg stehen können, einführte16. Zwar wurde und wird dieser Begriff nicht vom 
deutschen Gesetzgeber verwendet, allerdings ist er aus dem Sprachgebrauch nicht 
mehr wegzudenken, woran auch der neu eingeführte allgemeine Begriff der 
Pflichtverletzung im BGB nichts geändert hat. Im Sinne einer möglichst umfängli-
chen Erfassung von Erfüllungshindernissen beinhaltet der Begriff der Leistungsstö-
rung alle Hindernisse, die der vertragsgerechten Erfüllung der versprochenen Ver-
bindlichkeit im Weg stehen, wobei auch Fehlvorstellungen über das Schuldverhält-
nis erfasst sind17.  

B) Begriff des Lizenzvertrags im europäischen Recht 

Der erhebliche Beitrag des Bereichs des geistigen Eigentums zu Wettbewerb und 
Innovation und damit zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wurde auf Ebene der 
EG erkannt, so dass Regelungen erlassen wurden18. Ziel der europäischen Bestim-
mungen war die Harmonisierung und Verbesserung des Schutzes des geistigen Ei-
gentums. Ob der Lizenzvertrag in diesen Rechtsakten inhaltlich ausgestaltet wurde, 
ist im Nachfolgenden zu untersuchen. Die grundsätzliche Zulässigkeit eines Li-
zenzvertrags für die Verwertung von immateriellen Gütern ergibt sich unmittelbar 
aus der Vertragsfreiheit der Parteien19.  

I) Nutzungsgegenstand, Nutzungsdauer und Sukzessionsschutz 

Lizenzverträge erfassen zunächst Immaterialgüterrechte als Vertragsgegenstand, 
insbesondere die eingetragenen Rechte des geistigen Eigentums. Zur Lizenzierung 

                                                 
15 Einzig in der Überschrift des Art. 97 GC findet sich der Ausdruck, ohne dass der Begriff im übrigen Regeltext 
noch einmal aufgegriffen wird.  
16 Stoll, Die Lehre von den Leistungsstörungen, S. 13. Diese Fälle erfasst auch Art. 97 GC.  
17 Ähnlich die Begriffsbestimmung bei Düchs, Leistungsstörungen, S. 50. 
18 Die ersten Regelungen im Bereich des geistigen Eigentums erfolgten im Marken- und Urheberrecht, etwa die 
Markenrichtlinie 89/104/EWG, ABl. L 40 vom 11.02.1989, S. 1-7. Der Bereich des geistigen Eigentums ist auch 
im Wettbewerbsrecht von Relevanz, so dass hier ebenfalls Regelungsbedarf bestand, etwa TT-VO (EG) 
Nr. 772/2004, ABl. L 123 vom 27.04.2004, S.11-17. 
19 So auch für das schweizerische Recht Hilty, Rechtsgrundlage des Lizenzvertrags, in: Walder (Hrsg.), Aspekte 
des Wirtschaftsrechts, S. 111, 111 f. 
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von bloßem Wissen, so genanntem Know-how, bestehen keine ausdrücklichen 
Normen auf europäischer Ebene, unabhängig von der Frage, ob dieses Know-how 
grundsätzlich schutzfähig wäre20. Lediglich der Begriff des Lizenzvertrags in den 
wettbewerbsrechtlichen Regelungen erfasst allgemein die Nutzung von Wissen, 
Lizenzverträge über Know-how sind danach möglich, Art. 1 Abs. 1 lit. a) TT-VO21. 
Eine ausdrückliche Regelung des Nutzungsgegenstands ist aber nicht erfolgt.  

Bereits eine der ältesten europäischen Regelungen auf dem Gebiet des geistigen 
Eigentums, das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) vom 5. Oktober 1973, 
verwendet den Begriff des Lizenzvertrags in Abgrenzung zur rechtsgeschäftlichen 
Übertragung der Patentanmeldung, Art. 73, 72 EPÜ22. Anhand welcher Merkmale 
diese Differenzierung vorzunehmen ist, wurde nicht bestimmt. Zugleich wird auf 
das nationale Recht verwiesen, was die sonstigen Regelungen des Lizenzvertrags 
betrifft, insbesondere ob ihm absolute Wirkung zukommt, Art. 73, 67 Abs. 1, 74 
EPÜ23. Auch in der Vermiet- und Verleihrichtlinie der EG wird der Lizenzvertrag 
von einer Übertragung oder Abtretung der geregelten Rechte unterschieden, so et-
wa in Art. 2 Abs. 2, Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 4 der Vermiet- und Verleihricht-
linie24. Weder EPÜ noch die Vermiet- und Verleihrichtlinie ermöglichen aber 
Rückschlüsse auf den Inhalt einer Lizenz oder die Abgrenzung zur Übertragung.  

Der Regelung von Art. 4 lit. b) der Durchsetzungsrichtlinie25 lässt sich entnehmen, 
dass mittels Lizenzen anderen Personen als den Inhabern des Immaterialgüterrechts 
die Nutzung dieser Rechte ermöglicht werden soll. Die Ausgestaltung der Nutzung 
und der Unterschied zur Inhaberstellung bleibt jedoch unklar. Insbesondere ist nicht 
bestimmt, ob der Lizenzgeber lediglich auf die Wahrnehmung seines Ausschließ-
lichkeitsrechts verzichtet oder ob noch weitere Pflichten des Lizenzgebers zur Nut-
zungsermöglichung bestehen. Keine inhaltliche Regelung des Lizenzvertrags, son-
dern nur die negative Abgrenzung vom Verkauf ergibt sich aus der Infosoc-
Richtlinie, Art. 5 Abs. 3 lit. n), was mit dem Verständnis des Lizenzvertrags in der 
Durchsetzungsrichtlinie übereinstimmt26. Im Gegensatz zum einmaligen punktuel-
len Austausch bei Kaufverträgen ist der Lizenzvertrag als Nutzungsvertrag ein 
Dauerschuldverhältnis, was sich auch aus den Bestimmungen des Markenrechts 
ergibt27. Dies steht im Gegensatz zum einmaligen punktuellen Austausch von Gü-
tern im Rahmen des Kaufvertrags.  

                                                 
20 Zu Know-how als tauglichen Lizenzgegenstand in dieser Arbeit siehe Kapitel 2) C) I).  
21 Ebenso in der Mitteilung der Kommission: Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. C 291 vom 
13.10.2000, S. 1-44, Rn. 42 ff. Der Begriff des Know-hows umfasst dabei die Gesamtheit nicht patentierter prak-
tischer Kenntnisse, die durch Erfahrung und Erprobung gewonnen wurden und die geheim, wesentlich und iden-
tifizierbar sind, also nicht allgemein bekannt und leicht zugänglich sind, für die Produktion eines Produktes von 
Bedeutung und nützlich sowie umfassend genug beschrieben sind, so dass überprüft werden kann, ob die ersten 
beiden Merkmale, geheim und wesentlich, erfüllt sind, Art. 1 Abs. 1 lit. i) TT-VO. 
22 Zu beachten ist, dass das EPÜ nicht Teil des acquis communautaire ist. 
23 Hilty, Lizenzvertragsrecht, S. 120 und dortige Fn. 67. 
24 Vermiet- und Verleihrichtlinie 92/100/EWG, ABl. L 346 vom 27.11.1992, S. 61-66. 
25 Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG, ABl. L 195 vom 02.06.2004, S. 16-25. 
26 Infosoc-Richtlinie 2001/29/EG, ABl. L 167 vom 22.06.2001, S. 10-19. 
27 Der Inhaber der Marke kann bei Verstößen gegen die Nutzungsdauer gegen den Lizenznehmer vorgehen,  
Art. 8 Abs. 2 Markenrichtlinie und Art. 22 Abs. 2 GMVO. 
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Dieses Ergebnis wird von der Technologietransfer-Verordnung (TT-VO) bestätigt. 
Ziel der wettbewerbsrechtlichen Erlasse ist zwar nicht die Erläuterung der Lizenz 
und ihrer Wirkungen, dennoch ist dies als Indiz zu werten28. Hier ist der Lizenzver-
trag auf gewisse Dauer angelegt und steht im Gegensatz zu der Übertragung von 
Rechten, insgesamt ist er unter dem Begriff der Technologietransfer-Verordnung 
eingeordnet, Art. 1 Abs. 1 lit. b), Art. 2 Unterabsatz 2 TT-VO29. Zu beachten ist, 
dass nach dieser Verordnung ein Lizenzvertrag selbst dann nicht vorliegt, wenn im 
Rahmen einer Übertragung das Verwertungsrisiko zum Teil beim Veräußerer 
bleibt, da der Lizenzvertrag zusätzlich aufgezählt wird, Art. 1 Abs. 1 lit. b) TT-VO. 
Auch nach den wettbewerbsrechtlichen Regelungen ist der Lizenzvertrag ein auf 
Dauer angelegter Nutzungsvertrag30. In den europäischen Regelungen wird nicht 
darauf eingegangen, ob eine Teilrechtsübertragung für eine wirksame Lizenz erfor-
derlich ist.  

Aus der Zusammenschau dieser Regelungen ergibt sich, dass Lizenzverträge Nut-
zungsverträge für gewisse Dauer über Rechte des geistigen Eigentums sind.  

Die erteilte Lizenz ist gegen ein Erlöschen wegen Übergangs des Immaterialgüter-
rechts auf einen neuen Inhaber teilweise durch ausdrückliche Regelung abgesichert, 
etwa Art. 23 GMVO und Art. 33 Abs. 2 GeschmMVO. Rückschlüsse, ob dieser 
Sukzessionsschutz eine Teilrechtsübertragung vom Lizenzgeber an den Lizenz-
nehmer im Rahmen der Lizenzierung verlangt, sind aber nicht möglich, denn es ist 
näher nicht geregelt, wie der Sukzessionsschutz zu begründen ist.  

II) Prozessuale Befugnisse  

Durch die Regelungen der EG werden dem Lizenznehmer neben dem Inhaber des 
Immaterialgüterrechts gewisse prozessuale Möglichkeiten eingeräumt. Hierbei wird 
zwischen der ausschließlichen und nicht ausschließlichen Lizenz unterschieden. 
Bei der ausschließlichen Lizenz hat der Lizenznehmer eine hervorgehobene Stel-
lung, ein eigenes prozessuales Vorgehen gegen Dritte ist möglich, die genauen 
rechtlichen Grenzen sind nicht näher ausgestaltet, siehe etwa Art. 22 Abs. 3 und 
Abs. 4 GMVO sowie Art. 32 Abs. 3 und Abs. 4 GeschmMVO31. Ein Beitritt zur 
Verletzungsklage des Inhabers ist dagegen sowohl bei einer ausschließlichen wie 
nicht ausschließlichen Lizenz möglich.  

Nach den wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen der EG ist der Lizenzvertrag über 
eine Markennutzung oder die Nutzung von Know-how auch typischer Bestandteil 
einer Franchisevereinbarung, die in Bestimmungen der EG näher erläutert werden. 

                                                 
28 So auch Hilty, Lizenzvertragsrecht, S. 122. 
29 TT-VO (EG) Nr. 772/2004, ABl. L 123 vom 27.04.2004, S.11-17. 
30 Auch in der Mitteilung der Kommission: Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. C 291 vom 
13.10.2000, S. 1-44, Rn. 32 ff. und Rn. 42 ff., werden Lizenzverträge als Nutzungsverträge mit gewisser Zeit-
dauer von der Übertragung abgegrenzt. Ebenso in den Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag, 
ABl. C 101 vom 27.04.2004, S. 2-42, Rn. 48. 
31 Auch in Art. 4 lit. b) der Durchsetzungsrichtlinie werden dem Lizenznehmer prozessuale Befugnisse einge-
räumt. Die Möglichkeiten stehen dem Lizenznehmer jedoch nur im Einklang mit dem nationalen Recht zur Ver-
fügung, die Richtlinie ordnet keine allgemeine Klagebefugnis des Lizenznehmers an.  


